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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Der Bundesrat veröffentlichte die Botschaft zur Genehmigung der Quoten- und
Gouvernanzreform des IWF. Diese Reformbemühungen würden einerseits zu einer
Verdoppelung der ordentlichen Ressourcen des IWF und andererseits durch die
Anpassung der Quoten zu einer angemesseneren Repräsentation der Schwellenländer
führen. Dadurch würde aber auch die Quote der Schweiz sinken, welche aber innerhalb
ihrer Stimmrechtsgruppe das grösste Gewicht behalten würde. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2011
ANITA KÄPPELI

Les chambres fédérales ont approuvé la réforme des quotes-parts et de la
gouvernance du FMI. Cette réforme vise à augmenter les ressources ordinaires du FMI
et à rééquilibrer la gouvernance selon le poids économique des pays. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2012
EMILIA PASQUIER

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Internationale Finanzinstitutionen

Die erste Vorlage, die die Genehmigung der Quoten- und Gouvernanzreform des IWF
betraf, wurde in der Frühlingssession vom Nationalrat als Erstrat behandelt. Die Vorlage
gründete auf einem Beschluss des IWF-Gouverneursrats vom 15.12.10, der eine
Verdoppelung der ordentlichen Mittel des IWF und eine Verschiebung der
Stimmrechtsgewichte innerhalb des IWF-Exekutivdirektoriums vorsah. Für die Schweiz
bedeutete dieser Beschluss eine Erhöhung der SNB-Kreditlinie, die nicht vom Bund
garantiert werden musste, gegenüber dem IWF von 3.459 Mia. Sonderziehungsrechten
(SRZ) auf SRZ 5.771 Mia. bei gleichzeitiger Reduktion der Stimmrechtsquote von 1,45%
auf 1,12% (Sonderziehungsrecht sind die Recheneinheit des Internationalen
Währungsfonds; Ende 2011 betrug das Verhältnis von CHF gegenüber SRZ ungefähr
1.30). Der Beschluss sah vor, dass sich die schweizerische Position in der Rangliste der
Länder mit den grössten Quotenanteilen geringfügig von 17 auf 19 veränderte. Der
Bundesrat argumentierte, dass durch die Quotenreform die langfristige und
ausreichende Finanzierung des IWF gewährleistet würde, was im Interesse der
Schweizer Volkswirtschaft mit seinem international exponierten Finanzplatz sei. Weiter
erachtete er die Gouvernanzreform als ein Mittel zur Stärkung der Legitimität des
Währungsfonds, weil dadurch den Schwellenländern ein grösseres Gewicht
zugestanden werden sollte. Im Nationalrat wurde die Vorlage sowohl von rechter wie
auch von linker Seite kritisiert. Die SVP stellte Nichteintretens- und
Rückweisungsanträge. Ihre Bedenken, wonach der IWF „ein Fass ohne Boden“ sei,
wurden von der Ratsmehrheit jedoch nicht geteilt. Demgegenüber versuchte die Linke
mittels Minderheitsantrag durchzusetzen, dass sich der Bundesrat für eine Lockerung
der IWF-Kreditauflagen einsetzen müsse. Das Argument der bürgerlichen Parteien,
wonach kein Land zur Aufnahme eines IWF-Kredits gezwungen werde, verfing jedoch,
so dass sich auch dieser Antrag nicht durchsetzte. In der nationalrätlichen
Gesamtabstimmung wurde das Geschäft mit 123 zu 43 Stimmen angenommen. Der
Ständerat behandelte das Geschäft in der Sommersession. Vorgebracht wurde ein
Minderheitsantrag, der den Bundesrat dazu aufforderte, die Kreditauflagen des IWF
dahingehend zu beeinflussen, dass dieser nicht nur sparpolitische Auflagen machen
sollte, sondern auch auf Wachstumsförderung, soziale Sicherheit und Umweltschutz
achten müsse. Im Zuge der internationalen Diskussion um die Wirksamkeit der (reinen)
Austeritätspolitik in den (süd-)europäischen Euroländern erlangte der Antrag eine
unerwartet starke Unterstützung. Er wurde nur äusserst knapp mit Stichentscheid des
Präsidenten abgelehnt. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage einstimmig
angenommen, womit der Staatsvertrag in Kraft treten konnte. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2012
FABIO CANETG
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Nachdem bereits 2011 drei Finanzierungbeschlüsse zugunsten des Internationalen
Währungsfonds (IWF) vom Parlament gutgeheissen worden waren, gelangte der
Bundesrat 2012 mit drei weiteren Geschäften zum IWF ans Parlament. Das Vorgehen
wurde nicht von allen Seiten gutgeheissen. Der Präsident der aussenpolitischen
Kommission des Nationalrats (APK-NR), Andreas Aebi (svp, BE), äusserte sich
dahingehend, dass das IWF-Dossier „so komplex [sei], dass kein normalsterblicher
Milizparlamentarier mehr den Überblick habe“. Konkret ging es im ersten Geschäft, das
in der Frühlingssession vom Nationalrat und in der Sommersession von Ständerat
angenommen wurde, um die Genehmigung der Quoten- und Gouvernanzreform des
IWF. Sie führte zu einer Erhöhung der ordentlichen Mittel des IWF und zur Reduzierung
der schweizerischen Stimmrechtsquote. Die zweite Vorlage betraf eine erneute
bilaterale Kreditzusage an den IWF. Sie wurde in der Wintersession vom Nationalrat in
reduzierter Form gutgeheissen und war am Jahresende im Zweitrat hängig. Das dritte
Geschäft betraf die Verlängerung der Ende 2013 auslaufenden Verpflichtungskredite an
die Allgemeine Kreditvereinbarung (AKV). Sie wurde von den Räten 2012 noch nicht
behandelt. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2012
FABIO CANETG
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Bundesrat 2012 mit drei weiteren Geschäften zum IWF ans Parlament. Das Vorgehen
wurde nicht von allen Seiten gutgeheissen. Der Präsident der aussenpolitischen
Kommission des Nationalrats (APK-NR), Andreas Aebi (svp, BE), äusserte sich
dahingehend, dass das IWF-Dossier „so komplex [sei], dass kein normalsterblicher
Milizparlamentarier mehr den Überblick habe“. Konkret ging es im ersten Geschäft, das
in der Frühlingssession vom Nationalrat und in der Sommersession von Ständerat
angenommen wurde, um die Genehmigung der Quoten- und Gouvernanzreform des
IWF. Sie führte zu einer Erhöhung der ordentlichen Mittel des IWF und zur Reduzierung
der schweizerischen Stimmrechtsquote. Die zweite Vorlage betraf eine erneute
bilaterale Kreditzusage an den IWF. Sie wurde in der Wintersession vom Nationalrat in
reduzierter Form gutgeheissen und war am Jahresende im Zweitrat hängig. Ebenfalls
auf 2013 wurden die parlamentarischen Beratungen zum dritten Geschäft, der
Botschaft über die Verlängerung der Teilnahme an den Allgemeinen
Kreditvereinbarungen (AKV) des IWF, traktandiert. Der Exekutivrat des IWF hatte im
November 2012 beschlossen, die AKV um weitere fünf Jahre bis Ende 2018
weiterzuführen. Das Instrument hatte für den IWF am Jahresende 2012 jedoch nur noch
untergeordnete Wichtigkeit, weil die AKV nach den ordentlichen Mitteln des IWF und
den Ressourcen aus der NKV erst das dritte Instrument zur Mittelbeschaffung
darstellte. Zusätzlich waren die Allgemeine Kreditvereinbarung (AKV) und die Neue
Kreditvereinbarung (NKV) derart verknüpft, dass nur die höhere der beiden
Kreditzusagen relevant war, weil die höhere Kreditzusage gleichzeitig das maximale
Engagement eines Landes bezeichnete. Die Kreditverpflichtungen der Schweiz, die über
den Kanal der AKV bestanden, waren per Ende 2012 bedeutend kleiner als die
Kreditzusagen über die NKV, weshalb die Verlängerung der AKV gemäss bundesrätlicher
Argumentation zu keinen weiteren finanziellen Verpflichtungen führen würde, jedoch
ein politisches Signal aussendete, dass die Schweiz weiterhin an der Teilnahme in
internationalen Finanzgremien interessiert sei. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2012
FABIO CANETG

Ein zweiter Beschluss, der 2013 im Zusammenhang mit dem IWF getroffen wurde,
betraf die Verlängerung der Teilnahme an den Allgemeinen Kreditvereinbarungen
(AKV). Der Bundesrat hatte bereits 2012 beantragt, an der vom IWF beschlossenen
Verlängerung der AKV teilzunehmen. Es wurde argumentiert, dass eine Kündigung der
AKV ein schlechtes politisches Zeichen setzen würde. Zusätzlich zur Verlängerung hatte
die Regierung vorgesehen, die Verlängerungskompetenz – analog der Regelung zur
Neuen Kreditvereinbarung (NKV) – vom Parlament an den Bundesrat zu übertragen.
Konsens herrschte in den Räten darüber, dass die Verlängerung der Teilnahme an der
AKV zu keiner zusätzlichen finanziellen Verpflichtung für die Schweiz führe, weil die
Mittel, die dem IWF via NKV zur Verfügung gestellt wurden, deutlich grösser waren als
die Mittel, die über die AKV gesprochen wurden und die beiden Fazilitäten derart
verbunden waren, dass die höhere der beiden Zusagen die maximale Verpflichtung
eines Staates darstellte. Im Ständerat gab die Vorlage deshalb zu keiner Diskussion
Anlass und passierte einstimmig bei einer Enthaltung. Auch in der Grossen Kammer war
die Verlängerung der Teilnahme an der AKV unbestritten. Im Gegensatz zum Ständerat
stimmte der Nationalrat aber über einen SVP-Minderheitsantrag ab, der die
Beibehaltung der aktuellen Kompetenzregelung forderte. Mit Verweis auf die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2013
FABIO CANETG
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Möglichkeiten des Bundesrats, die finanziell relevante Verlängerung der NKV
selbstständig vorzunehmen, stimmte die Mehrheit des Ratsplenums jedoch deutlich für
die Kompetenzverschiebung (119 zu 44 Stimmen). In der Gesamtabstimmung wurde der
Entwurf mit 121 zu 44 Stimmen angenommen. 6

1) BBl, 2011, S. 9121 ff.
2) FF, 2011, p. 8359.
3) BBl, 2011, S. 9121 ff.; AB NR, 2012, S. 354 ff.; AB SR, 2012, S. 620 ff.
4) NZZ, 29.8. und 1.12.12.
5) BBl, 2012, S. 9627 ff.; NZZ, 29.8. und 1.12.12.
6) BBl, 2012, S. 9627 ff.; AB SR, 2013, S. 97; AB NR, 2013, S. 979 f.; BBl, 2013, S. 5237 f.
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